
LHRD - wir regeln das für Sie!

Wir steuern Sie

in den grünen Bereich!

Wer kann Mitglied werden? 

Sind Sie interessiert?

Lohn- und Einkommensteuer 
Hilfe-Ring Deutschland e.V. (Lohnsteuerhilfeverein)
Alsfelder Straße 10 . 64289 Darmstadt
Telefon: 06151 - 97 84 84 · Fax: 06151 - 97 84 97
E-Mail: info@LHRD.de . www.LHRD.de

Wir erstellen Ihre Einkommensteuererklärung und beraten Sie
gerne im Rahmen einer Mitgliedschaft bei Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit, Unterhaltsleistungen sowie bei Ren-
ten- und Versorgungsbezügen in unbegrenzter Höhe und auch, 
wenn daneben:
 

• Einkünfte aus Kapitalvermögen
(z.B. Zinseinnahmen)

• Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
(z.B. Vermietung von Wohneigentum oder Verpachtung
eines Grundstücks)

• Sonstige Einkünfte (z.B. Private Veräußerungsgeschäfte  
von vermietetem Wohneigentum)

erziehlt werden, sofern diese Einnahmen insgesamt 13.000 € 
bzw. 26.000 € (im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegat-
ten) nicht übersteigen, keine Gewinne und umsatzsteuerpfl ich-
tige Umsätze vorliegen.

Mitglieder, die arbeitslos geworden sind, dürfen weiterhin 
beraten werden.

Unsere Beratungsbefugnis stützt sich auf § 4 Nr. 11 StBerG

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen dürfen wir 
als Lohnsteuerhilfeverein nur unsere Mitglieder beraten und 
vertreten.

Mitglied werden -- das können Sie im gesamten Bundes-
gebiet, wenn Sie z.B. Arbeitnehmer, Beamter, Soldat, Auszu-
bildender, Pensionär oder Rentner sind.

Die nächstgelegene Beratungsstelle freut sich auf Ih-
ren Besuch und wird Sie gerne informieren. Diese fi nden 
Sie im Internet unter www.LHRD.de oder rufen Sie uns an, 
kostenlos unter 0 800 / 97 84 800.



Wer sind wir? 

Was tun wir für Sie?

Das ist unsere Kompetenz 

Die individuelle 
Beratung steht 
bei uns im 
Vordergrund

Handwerker-
leistungen können 
steuerlich geltend 
gemacht werden

Auch als Pensionär 
oder Rentner 

müssen Sie häufi g 
eine Einkommen-

steuererklärung 
abgeben

Besonders für
Familien gibt es 
viele steuerliche 
Entlastungsmöglich-
keiten

Wer kennt das nicht: Die unliebsame und häufi g auch verun-
sichernde alljährliche Herausforderung seine Steuererklärung 
zu erstellen.
Die Vielfalt der Bestimmungen, Formulare und Fachbegriffe ver-
wirren. Welche Ermäßigungen oder Absetzmöglichkeiten gibt 
es? Solche Fragen und mehr stellen sich.
Es soll alles ausgeschöpft und richtig gemacht werden - aber 
auch bezahlbar sein!

Vertrauen Sie uns: Seit 40 Jahren setzen wir uns schon für die 
Interessen unserer Mitglieder ein. In einem fl ächendeckenden 
Netz von über 1.000 Beratungsstellen stehen wir jederzeit für 
die Probleme unserer rund 200.000 Mitglieder zur Verfügung.

Im Rahmen einer Mitgliedschaft  im Lohn- und Einkommen-
steuer Hilfe-Ring Deutschland e.V. sind wir für Sie da!
Sie zahlen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag, der sich nach so-
zialen Gesichtspunkten orientiert, zuzüglich einer einmaligen 
Aufnahmegebühr.

In Ihrem Mitgliedsbeitrag sind sämtliche Leistungen einge-
schlossen. Es fallen keine weiteren Gebühren an, unabhängig 
davon wie viel Aufwand entsteht.

Und wir bieten mehr als nur die Erstellung der Einkommen-
steuererklärung!

In kaum einem anderen Bereich ändern sich die recht-
lichen Vorschriften so schnell und häufi g und mit oftmals 
weitreichenden Folgen für die Betroffenen wie im Steuer-
recht.

Das macht es unerlässlich immer auf dem aktuellsten 
Stand zu sein – für den Laien ist das nahezu unmöglich!

Wir bilden unsere Berater daher ständig weiter und stel-
len diesen fortlaufend aktuelle steuerfachliche Informa-
tionen zur Verfügung.

Darüber hinaus sind wir Mitglied im Zertifi zierungsver-
band der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (ZVL).

Erstellen der Einkommensteuererklärung

Ganzjährige Beratung innerhalb der gesetzlichen Befugnis

Individuelle und qualifi zierte Analyse Ihrer steuerlichen Situation

Beraten zur Steuerklassenwahl

Ermitteln des Mindesteigenbeitrags, des Zulagenanspruchs und 
weiterer Steuervorteile bei Altersvorsorgeverträgen 
(sog. Riester-Rente)

Beraten zur Steuerersparnis durch eine private Basis-Renten-
versicherung (sog. Rürup-Rente)

Informieren zu Änderungen in Bezug auf die Besteuerung von 
Renten, Pensionen und Betriebsrenten

Steuerliche Hinweise bei Einnahmen aus Kapitalvermögen (z. B. 
zu Freistellungsauftrag und zur Abgeltungsteuer)

Beantragen von Steuerermäßigungen für Handwerkerleistungen, 
haushaltsnahe Dienstleistungen, Pfl egeaufwendungen

Berechnen der voraussichtlichen Steuererstattung

Überprüfen und durchsetzen von Kindergeldansprüchen

Prüfen von Steuerbescheiden und anderen Bescheiden der         
Finanzämter und Familienkassen

Führen von Klagen vor den Finanzgerichten

Mitgliedervorteile über unsere Homepage www.LHRD.de 


